
lichen Einfluß auf die Weſenheit nd Subſtanz des Brotes
iſt, ˙ iſt vom Standpunkt der wiſſenſchaftlichen Unterſuchungen auchjeder geringſte Zweifel der Wa El echten Weizenbrotes,das Qus jener veißen gebacken iſt, ausgeſchloſſen.Die wiſſenſchaftlichen Unterſuchungen beſtätigen alſo voll und
ganz was die landläufige, tagtägliche Erfahrung und das gewöhn⸗liche Urteil der Menſchen chon gefunden hatte, und von der Kirchebeſtätigt war Hoſtien, Qus der n Frage ſtehenden weißenhergeſtellt, ſind wahres rot und deshalb eben ſo rlaubt und gültigfür die Konſekration, als Hoſtien, die ſonſt Aus Weizenmehl 9ebacken ſind

Valkenburg (Ignatius⸗Kolleg), Holland. Bremer
VII (Schadenerſatz wegen nich erfüllten Vertrages.) Ein

Privatgelehrter zur Ergänzung ſeiner Bibliothek mit dem In⸗haber eines Antiquariates mn Leipzig einen rechtsgültigen auvertrag geſchloſſen kraft deſſen ELr dieſem einen en ruck Im
Werte von —4500 überlaſſen und dafür ein Manuſkript im Werte
von 4000 M erhalten ollte. Vor der Aushändigung der Tauſchobjekte wurde jedo der ru infolge mangelnder Vorſicht des Ge
ehrten chwer beſchädigt und dieſer teilte dem Antiquar mit, daß CETL
von dem Vertrage zurücktrete und auf die Ueberlaſſung der Handſchrift verzichte. Der Antiquar erklärte ſich zwar bereit, das Manu  —
ſkript zu behalten, verlangte aber außerdem 500 9  . da EL
dieſe Summe durch die Auflöſung des Vertrages geſchädigt worden
ſei Die Summe wurde ihm ausbezahlt. Als EL Aber ſpäter elnnemKonfeſſariu wegen Gewiſſensunruhe die Sache Unterbreitete, wurde
er von demſelben zur Zurückgabe der 500 ver  et mit der
Begründung: der Tauſch ſei 3u behandeln wite der Kauf; beim
Kauf Aber ſei der Anſpruch von Käufer und Verkäufer unt
grenzt durch das vereinbarte Kaufobjekt und den vereinbarten Kauf⸗preis Ware und Preis müßten (innerhalb der Grenzen des DTE-tium iustum) Wert einander gleich ſein. Darüber hinaus habekeiner von beiden weitere Rechte und Pflichten Da E nicht e⸗liefert habe, dürfe E auch keine Bezahlung verlangen.Hat der Konfeſſarius richtig entfchieden und iſt der Antiquar
zur Herausgabe der 500 Im Gewiſſen verpflichtet?Bei einem Anſpruch auf adenerſatz iſt unterſcheiden:die Quelle, Aus der der Anſpruch ſtammt;II der Inhalt oder Umfang desſelben

Die Quelle eines Schadenerſatzanſpruches.
Der Anſpruch auf Schadenerſa kann ſich Aus verſchiedenenTatbeſtänden ergeben, Die einige Beiſpiele zeigen mögen.Bei einem Straßenkrawall In einem Kaufmann die au

enſter zertrümmert, die Waren eraubt, ETL ſelbſt iſt chwer ver
wundet worden. Er hat einen Schadenerſatzanſpruch gegenüber den
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Tätern, der ſich gründet auf die „unerlaubte andlung“ der De
molierung: Schadenerſatzanſpru HMus Delikt.

Eine Fabrik hat mit einer Kohlenzeche einen Vertrag auf
AusLieferung von Kohlen für letzten des Monates abgeſchloſſen.

Böswilligkeit oder ſträflicher Nachläſſigkeit erfolgt die Lieferung nicht
zur rechten Zeit Die Fabrik muß deshalb für einen Tag ſtille⸗
tehen Hier hat der Fabrikant einen Schadenerſatzanſpruch n⸗
ber der Zeche weil den Arbeitern, die vergebens zur Arbeit ge⸗
ommen . den Tageslohn bezahlen mußte, ohne das Aequi  2
valent ihrer Arbeit 3u erhalten. Für dieſen Schaden (vielleicht noch
für bedeutend mehr haftet ih die Zeche Schadenerſa aAaus
einem Rechtsgeſchäft, hier Aus einem Vertrag,
„damnum emergens“.

Einer Firma iſt die Anlage einer elektriſchen Beleuchtung mn
einem Feſtſaale übertragen. Die Fertigſtellung iſt kontraktlich auf
einen beſtimmten Termin feſtgeſetzt. Der Inhaber des Saales hat
inzwiſchen den aal für verſchiedene Feſtlichkeiten, die einige 0  en
nach dem vereinbarten Abſchluß der Inſtallationsarbeiten ſtattfinden
ollen, vermietet. Durch Umſtände, die die ITma zu vertreten hat,
verzögert ſich die Fertigſtellung der Anlage Am mehrere en,
˙ daß der Inhaber die Mietverträge rückgängig machen muß Für
den ihm en  n Gewinn hat eLr Erſatzanſpruch gegenüber der
Inſtallationsfirma. Schadenerſatzanſpruch Ous einem Rechts⸗
geſchäft, U. „Iucrum Cessans“.

Es iſt Qus den Beiſpielen klar, daß hier der Vertrag nicht
unmittelbar den Erſatzanſpruch zum Gegenſtand hat, ondern u⸗
Ndt eine völlig nders geſtaltete Leiſtung: Lieferung von Kohlen,
Herſtellung der Beleuchtungsanlage. Aber auf Grund des betreffen⸗
den Vertrages entwickelt ſich wenigſtens kraft Geſetzes, wenn
ui chon natura Tel für den Fall der 3u vertretenden
Nicht⸗ oder Schlechterfüllung der Anſpruch auf Schadenerſa Denkt
man den urſprünglichen Vertrag fort, ſo ſchwindet auch n den
beiden angeführten Beiſpielen jede Berechtigung auf Entſchädigung.
Der Erſatzanſpru iſt nicht primäre, ondern nuLl ſekundäre Rechts  2
olge de Vertrages, aber iſt den Vertrag als eine nbt⸗
wendige Vorausſetzung gebunden.

Es gibt indes au adenerſatzanſprüche, die ſich primär aus
einem Vertrag ergeben, ſo die Entſchädigungsanſprüche QAus
gewiſſen Verſicherungsverträgen. Hat jemand ſein Haus Brand  —  ·
ſchaden verſichert und wird dasſelbe durch Feuer beſchädigt oder zer⸗
ört, ſo hat Schadenerſatzanſpruch die Verſicherungsgeſell-—
ſchaft unmittelbar auf Grund ſeines Vertrages mit derſelben, und

ohne daß ich vorher in dem beſtehenden Rechtsverhältnis eine
Aenderung vollzie

Als Hauptquellen eines Anſpruches auf Schadenerſa ſind alſo
zu bezeichnen: Delikte und Re

Sgeſchäfte (meiſt Verträge).



Aus den Rechtsgeſchäften kann ſich hinwieder der Anſpruch ergeben:
entweder primär und unmittelbar, wenn der Schadenerſatz ſel den
Inhalt des Rechtsgeſchäftes darſtellt Verſicherungsverträge),
oder ſekundär und mittelbar, EL ſich erſt, Unter Umwandlung
des urſprünglichen Rechtsverhältniſſes, QAus der Nicht oder chlechterfüllung des primären Inhaltes ergibt.

II Inhalt und Umfang des Erſatzanſpruches.
Was iſt 3u erſetzen Zu erſetzen iſt der angerichtete Scha  —

den?, 09 der Nachteil, den das ſchädigende und zu vertretende
Ereignis m der Sphäre der Rechte ud Rechtsgüter, insbeſondere
des Vermögens einer beſtimmten (Phyſiſchen oder moraliſchen) Perſon
verurſacht hat und der Im ganzen umſchrieben wird durch das ˙
genannte „Intereſſe“ (C) 10 quod interest). der nter—
te der infolge des Ereigniſſes beſteht wiſchen erner gegenwärtigen
rechtlichen Lage (B) und derjenigen hypothetiſchen Rechtslage (A),
die jetzt vorhanden wäre, wenn das betreffende Ereignis nicht ein⸗

ware Alſo 6 A—5. Das Intereſſe umfaßt demnach
zunächſt einmal den „gemeinen Sachwert“, den unmittelbaren
Sachſchaden In dem erſten der oben angeführten Beiſpiele wäre
das der Wert der zertrümmerten Fenſter nd der geraubten Waren.
Weiter gehört zum Intereſſe der ber den Sachwert ſich hinaus
ſtreckende ſchädigende influ des Ereigniſſes auf die Ver
mögenslage (zur Zeit der Erſatzleiſtung oder des richterlichen. Ur⸗
teils), ſowohl ein „damnum Emergens“ wie auch „Iucrumcessans“. So hat Iun dem Beiſpiel der verwundete Kaufmann einen
Erſatzanſpru bezüglich der Verpflegungskoſten und der Koſten der
ärztlichen Behandlung; außerdem für jeden ihm infolge der Ver⸗
wundung entgangenen Gewinn, den er nachweisbar ohne die
Verwundung gemacht hätte

Ob die Erſatzleiſtung erfolgt durch Naturalherſtellung (Ein  8
ſetzung gleichwertiger Scheiben 20.0 oder durch Geldentſchä
digung, kann abhängen einmal von der Vereinbarung der Parteien
ſodann von geſetzlichen Beſtimmungen, ſchließlich auch von der Qatur
der Sache. Mitunter Ie ſie zUum eil durch Naturalherſtellung
und zum eil durch Geldentſchädigung.

Beſonders ſchwierig und verwickelt iſt die Frage nach dem In⸗
halt des Erſatzanſpruches bei adenerſatz QAus nicht erfüllten, ſpe
ziell gegenſeitigen Verträgen (Ef. BGB des Deutſchen Reiches

323 —324). Bemerkenswert iſt hier die Kontroverſe, die durch die
Verhandlungen des 27 deutſchen Juriſtentages eine gewiſſe Be
rühmtheit rlangt hat Es fragt ſich nämlich, ob bei Nichterfüllung
durch den einen eil der andere eil ſeinerſeits die Leiſtung bereit—
halten und anbieten muß, als Schadenerſatz aber das volle Leiſtungs-—
intereſſe verlangen kann (d. h łſa aller Vorteile, die ihm Aus
der Leiſtung des Gegenkontrahenten erwachſen varen Austauſch⸗—
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theorie); oder: ob nuLr die Wertdifferenz zwiſchen Leiſtung und
Gegenleiſtung als Schadenerſatz beanſpruchen kann (Differenz⸗

ebrie).
Die Kontroverſe iſt von Bedeutung bei Tauſchverträgen. Wenn

zwei Antiquitätenhändler einen Tauſchvertrag bezüglich zweier Ge⸗
mälde abgeſchloſſen haben und der eine erfüllt ſchuldbarererweiſe
ſeine Verpflichtung nicht, ˙ fragt 8 ſich, ob der andere Teil trotz⸗
dem auf Annahme des Bildes eſtehen und Erſatz aller Vorteile
verlangen kann, die ih Aus dem Eſt des nicht erhaltenen Ge
täldes erwachſen wären, oder ob CEL nurl die Wertdifferenz beider
Gemälde Als Schadenerſa beanſpruchen kann. Bei Gemälden wird
das 10 praktiſch weniger Bedeutung aben  7 anders aber im
landwirtſchaftlichen Betrieb bei Tauſchverträgen ber ferde, U
tiere Da Reichsgericht hat in ſeinen Entſcheidungen ich
überwiegend der Differenztheorie angeſchloſſen

Da aber in dem hier 3u behandelnden Falle die Kontroverſe
von keiner entſcheidenden Bedeutung iſt der Privatgelehrte be

10 nicht auf Lieferung des Manuſkriptes ſoll auf dieſelbe
nicht weiter eingegangen werden; für uns enügt ES, feſtzuſtellen,
daß nach allgemeiner Auffaſſung die Höhe des Erſatzanſpruches
wenigſtens die Wertdifferenz zwiſchen Leiſtung und Gegenleiſtung
beträgt und daß die Tatſache dieſes Erſatzanſpruches von allen
Rechtsgelehrten zugegeben wird

Aus dem bisher Geſagten dürfte erſichtlich ſein, wie nach dem
hier maßgebenden poſitiven Recht über die Reſtitutionspflicht des
Antiquars 3u Urteilen iſt Wir ſetzen voraus, daß bei dem Vertragbeide Kontrahenten ſich über den Tauſchwert, den die betreffenden
Objekte Im Handelsverkehr hatten, klar waren, alſo keine ungerechte
Uebervorteilung ſtattgefunden hat Der Antiquar hatte dann aber
durch den Tauſchvertrag eine Forderung Im Werte von 4500
erworben, anderſeits eine Verpflichtung im Werte von 4000
übernommen. Die Differenz von 500 M ſtellte ſeinen Geſchäfts
gewinn dar Durch die ſchuldbare Unvorſichtigkeit des Gelehrten
wurde die Erfüllung des Vertrages unmöglich und inſoweit ſein
primärer Inhalt, aber keineswegs auch jede Rechtsverbindlichkeit
zwiſchen den eiden Kontrahenten hinfällig. Vielmehr entwickelte ſich
auf Grund des erſten Rechtsverhältniſſes, das auf Austauſch der
betreffenden Gegenſtände ging, ein neues, das 3u ſeinem Inhalt den
Erſatzanſpruch des Geſchädigten mn der bhe des erlittenen Schadens
luerum CeSSansS Es ware trrig ſagen, daß keine Schädi  2

vorgelegen habe, weil die Sache noch gar nicht n den Beſitz
und das Eigentum des Beſchädigten übergegangen war Demgegen—
übher iſt feſtzuhalten, daß Iim heutigen Geſchäftsverkehr auch bloße For
derungen bereits Geldeswert haben und Vermögensbeſtandteile dar⸗
ſtellen, vas ich beſonders klar auch daraus ergibt, daß ſie QHiil
Wechſelverkehr einfach als Zahlungsmittel benutzt werden.
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Vom poſitiv rechtlichen Standpunkt Qus betrachtet, hat ſichalſo der Konfeſſarius über die YNeatur des Rechtsverhältniſſes geirrt,das ihm zur Beurteilung vorgelegt worden bar Er glaubte, einen
Tauſchvertrag vor ſich 3u haben, während in Wirklichkeit kein ſolcherſondern ein “ Aus demſelben durch Nichterfüllung entſtandenesRechtsverhältnis vorlag. Die Schadenerſatzleiſtung iſt nicht eine Art
Erfüllung oder Vollzug des Tauſchvertrages, ſondern Erfüllungeiner euen Rechtspflicht, die Aus eben dieſem neuüuen Rechts  —  —
verhältnis entſpringt. Bei einer Erfüllung des Tauſchvertrages
bären allerdings die vom Konfeſſarius erwähnten Grundſätze maß
gebend geweſen, ſo aber finden dieſelben zunä keine Anwendung.Bezüglich der moraliſchen Beurteilung der Reſtitutionspflichtaber ieg hier kein Grund einer vom poſitiven Recht abweichen⸗den En  eidung vor Der Antiquar kann tuta (COnscientia für ſichdie Beſtimmungen des poſitiven Rechtes eltend machen und ſeine500 behalten, auch bor jeder richterlichen Entſcheidung.Nicht unintereſſant vare indes die weitere Unterſuchung, ob der
Privatgelehrte, auch ante Iudieis sententiam, zur ahlung der
500 IN (COonsceientia verpflichtet geweſen ware (an önnte
dagegen einwenden, da keine Culpa theologica (gravis) vorliege,ein weſentliches Erfordernis der (ſchweren Erſatzpfli 12 foro
(COnscientiae (ef NOoldin de praeceptis. 11 ditio 499753 außer  —  —
dem wolle bei Abſchluß eines Vertrages niemand ſich verpflichten,
ante iudicis sententiam inen Schaden erſetzen, der ſich aus
einer bloßen Culpa 1uridiea ergebe. Es ſei darum nicht erſichtlich
0  er ſich die Gewiſſenspflicht ergeben ſolle

und inwieweit dieſe Darlegungen und Begründungen, auchbei Erſatzpflichten, die nicht auf Delikte, ſondern auf Rechtsgeſchäfte
zurückzuführen ſind, ſtichhaltig in ſoll jedoch hier nicht weiter
Unterſucht werden, eil CS für die Beurteilung des vorliegendenFalles von einer entſcheidenden Bedeutung iſt; aber vielleicht dürfte
ni jeder Zweifel der Zuläſſigkeit dieſer benigna interpretatio
Obligationis AU unberechtigt erſcheinen.

Valkenburg (Holland). V ur
(Gelübde der Enthaltſamkeit von geiſtigen Getränken.)

Cajus hat das Gelübde der lebenslänglichen Enthaltſamkeit von allen
geiſtigen Getränken abgelegt. Als * in Erfahrung gebracht, daß
eigenmächtig das Gelübde in ein beſſeres Werk Umwandeln könne,
läßt CEL eine heilige Meſſe leſen und trinkt wieder Vie früher
mäßig Wein.

Was iſt von dieſer Handlungsweiſe des Cajus zu ſagen
Antwort Die Gelübdeverpflichtung läßt inſoweit eine Um

wandlung Zu, als deren Annahme von Seite Gottes gewiß iſt Dieſe
Gewißheit beſteht unbeſtritten für die Umwandlung des 96
lobten guten Werkes i ein nderes unzweifelhaft beſſeres Werk.


